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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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296 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Offenlage eines Bebauungsplan-Entwurfs 
Arbeitstitel: Baufeld West, Kerpener Straße in Köln-
Lindenthal

Öffentliche Auslegung nach § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch des 
Bebauungsplan-Entwurfs Nummer 64435/02 mit gestalteri-
schen Festsetzungen für ein circa 17.600 m² großes Plangebiet 
im Stadtbezirk 3, Köln-Lindenthal. Die westliche Grenze des 
Plangebietes verläuft entlang des Lindenthalgürtels, schwenkt 
entlang der Grundstücksgrenze zwischen den Gebäuden Lin-
denthalgürtel 22 und 24 (Studentenwohnheim) nach Osten um 
nach ca. 25 m um ca. 10 m nach Norden zu verschwenken. 
Anschließend schwenkt die Grundstücksgrenze nach ca. 35 m 
wieder Richtung Osten um dann wieder für ca. 35 m nach Nor-
den zu verschwenken bevor sie wieder für ca. 105 m Richtung 
Osten verschwenkt bis zum Gebäude des Mildred-Scheel-
Zentrums. Weiterführend verläuft die Grenze Richtung Südos-
ten auf ca. 45 m bevor sie nochmals für ca. 35 m nach Osten 
abknickt bis zum Gebäude des Zentralklinikums (Bettenhaus, 
Kerpener Straße 62), hierbei wird das nördlich gelegene Ge-
bäude des Versorgungszentrums teilweise in das Plangebiet 
aufgenommen. Im Bereich des Zentralklinikums verschwenkt 
die Plangebietsgrenze nach Süden bis zur Kerpener Straße, 
welche den südlichen Abschluss des Plangebietes bildet.
Arbeitstitel: Baufeld West, Kerpener Straße“ in Köln-Lindenthal

Ziel der Planung ist es, im westlichen Teilbereich des Universi-
tätsklinikums an der Kerpener Straße und am Lindenthalgürtel 
weitere universitätsklinische Einrichtungen, insbesondere ei-
nen zentralen Anlaufpunkt für die Kinder- und Frauenheilkun-
de, zu ermöglichen.

Parallel zur öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanent-
wurfes Nr. 64435/02 erfolgt im Parallelverfahren (§ 8 Absatz 3  
Baugesetzbuch) die Offenlage der 215. Änderung des Flä-
chennutzungsplans „Universitätsklinik zu Köln, Baufeld West“. 
Diese umfasst eine ca. 4.000 m² große Fläche im westlichen 
Teilbereich dieses Bebauungsplanentwurfes.

Hinweis: Eine Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 Baugesetz-
buch wurde durchgeführt. Es sind folgende Arten umweltbe-
zogener Informationen verfügbar, die in einem Umweltbericht 
beschrieben und bewertet werden:

Tiere – Dr. Andreas Skibbe, Büro für Artenschutz und Avifau-
nistik: Artenschutzprüfung Stufe I – Vorprüfung und Arten-
schutzprüfung Stufe II – Vertiefende Prüfung der Verbotstat-
bestände im Rahmen des Bauleitplanverfahrens Uniklinik 
Köln, Baufeld West (Eltern-Kind-Zentrum), Kerpener Straße in 
Köln-Lindenthal, Köln, September 2018 – Beschreibung und 
Bewertung der Auswirkungen der Umsetzung der Planung auf 
Vögel und Fledermäuse, u.a. Zwergfledermaus;
Pflanzen – FSWLA Landschaftsarchitektur GmbH, Baumliste 
Baufeld West, Stand 10.01.2019; Baumkonfliktplan Neubau 
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Baufeld West, Stand 20.12.2018; Biotoptypen Bestand Bau-
feld West, Stand 20.12.2018; Biotoptypen Planung Baufeld 
West, Stand 02.07.2019; Bilanz Biotoptypen Bestand Planung 
inklusive des Baumbestandes, Stand 10.01.2019 sowie Dar-
stellung der geplanten Maßnahmen inklusive der Dachbegrü-
nung, Stand 02.07.2019;
Fläche – Beschreibung der Flächennutzungen bzw. -inan-
spruchnahme;
Boden – Geologischer Dienst NW, Bodenkarte 1:50.000, Kre-
feld, o.J. – Erläuterung der bestehenden Bodensituation, Be-
schreibung der Auswirkungen der Umsetzung der Planung auf 
den Boden;
Wasser, hier Oberflächenwasser – Oberflächengewässer 
sind im Plangebiet nicht vorhanden und nicht geplant;
hier Grundwasser – ugb umwelt-geologie-baugrund, Dipl. 
Geologe Heribert Becker, Ergebnisbericht zu baugrundtech-
nischen Voruntersuchungen im Rahmen des Bauleitverfahrens 
Uniklinik Köln, Baufeld West (Eltern-Kind-Zentrum) Kerpener 
Straße in Köln-Lindenthal, Rösrath, September 2018 – Be-
schreibung der bestehenden Grundwassersituation und der 
Auswirkungen der Umsetzung der Planung auf diese;
Luft, hier Luftschadstoffe – Emissionen/ Immissionen – 
TÜV Rheinland Energy GmbH, Immissionsprognose im Rah-
men des Bauleitplanverfahrens Uniklinik Köln, Baufeld West 
(Eltern-Kind-Zentrum) Kerpener Straße in Köln-Lindenthal, 
Köln, 03.01.2019 – Beschreibung und Bewertung von Emis-
sionsquellen und von Immissionen luftfremder Stoffe im Be-
stand und nach Umsetzung der Planung;
Klima – Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
NRW, Auszug aus der Planungshinweiskarte „Zukünftige Wär-
mebelastung“ aus: Klimawandelgerechte Metropole Köln, Ab-
schlussbericht, LANUV Fachbericht Nr. 50, Recklinghausen, 
2013 – Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen der 
Umsetzung der Planung auf die Wärmebelastung sowie die 
Kaltluftproduktion;
Landschaft – Beschreibung und Bewertung des bestehenden 
Landschaftsbildes sowie der insoweit zu erwartenden Verän-
derung durch die Realisierung der Planung;
Biologische Vielfalt – Beschreibung und Bewertung der im 
Plangebiet vorkommenden Tier- und Pflanzenarten und Be-
schreibung der Auswirkungen der Umsetzung der Planung 
hierauf;
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung / europäische 
Vogelschutzgebiete – Solche Gebiete sind nicht betroffen;
Mensch, Gesundheit, Bevölkerung, 
hier Lärm – ADU Cologne, Schalltechnische Untersuchung zu 
den Lärmemissionen und -immissionen im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens „Uniklinik Köln, Baufeld West (Eltern-
Kind-Zentrum) in Köln-Lindenthal“, Dezember 2018, Anhang 
vom 04.10.2018 und 05.12.2018, Vertiefend – TÜV NORD 
Systems GmbH & Co. KG, Gutachterliche Stellungnahme 
zum Bebauungsplanverfahren Geräuschemissionen und -im-
missionen durch anlagenbezogenen Fluglärm am geplanten 
Hubschrauberdachlandeplatz UKK1 (neu) sowie Landeplatz 
UKK2 (Herzzentrum), 07.01.2019 – Beschreibung und Bewer-
tung des Lärms aus Straßen- und Schienenverkehrslärm und 
aus gewerblicher Nutzung und Fluglärm des zu verlegenden 
Hubschrauberlandeplatzes der Universitätsklinik, der auf das 
Plangebiet und die Umgebung einwirkt;
hier Besonnung – iMA Cologne GmbH, Untersuchung zur po-
tentiellen Besonnungsdauer nach DIN 5034-1 und Verschat-
tung im Rahmen des Bauleitplanverfahrens Uniklinik Köln, 
Baufeld West (Eltern-Kind-Zentrum) Kerpener Straße in Köln 
– Lindenthal, Köln, 19.12.2018 – Beschreibung und Bewertung 
der Veränderung der Besonnung an Fassaden von Bestands-

gebäuden und der Besonnung von Fassaden an den geplan-
ten Gebäuden;
hier Lichtimmissionen – Peutz Consult GmbH, Stellung-
nahme bzgl. der vom Betrieb der Tiefgaragen ausgehenden 
Lichtimmissionen im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
Uniklinik Köln, Baufeld West (Eltern-Kind-Zentrum) Kerpener 
Straße in Köln Lindenthal, Düsseldorf, 12.09.2018 – Beschrei-
bung und Bewertung der Lichtimmissionen an der Fassade 
von Bestandsgebäuden an der Kerpener Straße durch aus den 
geplanten Tiefgaragen ausfahrende Pkw;
hier Tageslichtsituation – Peutz Consult GmbH, Durchfüh-
rung einer Tageslichtsimulation im Rahmen des Bauleitplan-
verfahrens Uniklinik Köln, Baufeld West (Eltern-Kind-Zentrum) 
Kerpener Straße in Köln Lindenthal, 12.09.2018 – Beschrei-
bung und Bewertung der Belichtung von Räumen in der ge-
planten Neubebauung;
hier Verkehr – PTV Transport Consult GmbH, Verkehrsgut-
achten im Rahmen des Bauleitplanverfahrens Uniklinik Köln, 
Baufeld West (Eltern-Kind-Zentrum) Kerpener Straße in Köln-
Lindenthal, Düsseldorf, 30.07.2018 – Beschreibung und Bewer-
tung der Verkehrszunahme durch die Umsetzung der Planung, 
Beschreibung und Bewertung von Knotenbelastungen und der 
Situation an den geplanten Ein- und Ausfahrten der Tiefgaragen;
hier Altlasten – Stadt Köln, Altlastenkataster, Köln, 2018; ugb 
umwelt-geologie-baugrund, Dipl. Geologe Heribert Becker, 
Ergebnisbericht zu baugrundtechnischen Voruntersuchun-
gen im Rahmen des Bauleitplanverfahrens Uniklinik Köln, 
Baufeld-West (Eltern-Kind-Zentrum) Kerpener Straße in Köln 
Lindenthal, Rösrath, September 2018; ugb umwelt-geologie-
baugrund, Dipl. Geologe Heribert Becker; Analyseergebnisse 
Mischprobenuntersuchung, Ergänzung zum Ergebnisbericht 
zu baugrundtechnischen Voruntersuchungen von Mai 2016, 
Rösrath, Juni 2016, – es liegen kein Altlastenverdacht und kei-
ne Erkenntnisse über Bodenbelastungen vor;
hier Erschütterungen – Darstellung und Bewertung der Aus-
wirkungen der Stadtbahnlinie auf die Planung;
hier Gefahrenschutz (Hochwasser/ Störfallrisiko) – Beide 
Belange sind nicht im Plangebiet betroffen;
Kultur- und sonstige Sachgüter – Stellungnahme vom 
31.07.2018 „Römisch-Germanisches Museum/ Archäologi-
sche Bodendenkmalpflege und -denkmalschutz der Stadt 
Köln – derzeit liegen keine Erkenntnisse zu Bodendenkmälern 
und archäologischen Fundstellen vor;
Vermeidung von Emissionen (insbesondere Licht, Gerü-
che, Strahlung, Wärme), sachgerechter Umgang mit Ab-
fällen und Abwässern – Es liegen keine zusätzlichen Emissi-
onen aus Wärme, Strahlung und Gerüchen vor; Abwässer und 
Abfälle werden sachgerecht entsorgt;
Erneuerbare Energien/ Energieeffizienz – Eine Betrachtung 
zur Nutzung erneuerbarer Energien oder zur Energieeffizienz 
ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens;
Darstellungen von sonstigen Fachplänen, insbesondere 
des Wasser-, Abfall-, Immissionsschutzrechtes – Bis auf 
den Entwurf der geplanten Wasserschutzzone Hürth liegen 
keine solchen Fachpläne vor;
Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in 
denen durch die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung 
von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemein-
schaft festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht über-
schritten werden – Darstellung und Bewertung der durch die 
Umsetzung der Planung veränderten Luftschadstoffsituation;
Anfälligkeit für die Auswirkungen schwerer Unfälle und 
Katastrophen – Der Änderungsbereich liegt außerhalb von 
Achtungsabständen und angemessenen Abständen relevan-
ter Störfallbetriebe;
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Wirkungsgefüge und Wechselwirkungen – Beschreibung 
und Bewertung des Wirkungsgefüges und der Wechselwirkun-
gen der einzelnen betroffenen Umweltbelange.

Umweltrelevante Stellungnahmen der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange und der Dienststellen der 
Stadt Köln zu den vorgenannten Umweltbelangen liegen vor.

Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs Num-
mer 64435/02 mit Begründung erfolgt in der Zeit vom 5. De-
zember 2019 bis einschließlich 10. Januar 2020 beim Stadt-
planungsamt (Stadthaus), Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

	 Montag und Donnerstag � von 8 bis 16 Uhr,
	 Dienstag � von 8 bis 18 Uhr,
	 Mittwoch und Freitag � von 8 bis 12 Uhr,
	 sowie nach besonderer Vereinbarung, 

in Zimmer 09 B 21.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abge-
geben werden, über die der Rat entscheidet. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

Köln, den 18. November 2019	 Die Oberbürgermeisterin, 
	 in Vertretung
	 gez. Markus Greitemann, 
	 Beigeordneter

297 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur 
Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens (vorha-
benbezogener Bebauungsplan) im beschleunigten 
Verfahren und zur Aufhebung eines Beschlusses zur 
Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens 
Arbeitstitel: Wohnbebauung Alsdorfer Straße in Köln-
Braunsfeld/-Ehrenfeld

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am  
4. Juli 2019 unter anderem folgenden Beschluss gefasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss 

1.	 beschließt, den gemäß § 12 Absatz 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) am 10.11.2016 gefassten Einleitungsbeschluss 
für das Bebauungsplanverfahren (vorhabenbezogener Be-
bauungsplan) für das Gebiet nördlich der Alsdorfer Straße 
(Flurstücke 244, 3994/202, 3995/202, 1734, 1736, 1738, 
1740, 1742, 1744, 202/10 und teilweise 1084, Flur 68, Ge-
markung Müngersdorf) – Arbeitstitel: Alsdorfer Straße in 
Köln-Ehrenfeld – aufzuheben und das Bebauungsplanver-
fahren einzustellen,

2. 	 beschließt, den gemäß § 12 Absatz 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) am 09.11.2017 gefassten Einleitungsbeschluss 
für das Bebauungsplanverfahren (vorhabenbezogener Be-
bauungsplan) für das Gebiet Alsdorfer Straße 7 bis 9 (Flur-
stück 716, Flur 68 der Gemarkung Müngersdorf) nördlich 
der Alsdorfer Straße – Arbeitstitel: Alsdorfer Straße 7 bis 9 
in Köln-Braunsfeld/-Ehrenfeld – aufzuheben und das Be-
bauungsplanverfahren einzustellen,

3. 	 beschließt, nach § 12 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
in Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13a 
BauGB ein Bebauungsplanverfahren (vorhabenbezoge-
ner Bebauungsplan) für das Gebiet nördlich der Alsdorfer 
Straße und südlich der ehemaligen Gleistrasse – Arbeitsti-
tel: Wohnbebauung Alsdorfer Straße in Köln-Braunsfeld/-
Ehrenfeld – einzuleiten mit dem Ziel, Wohnen und eine 
Kindertagesstätte festzusetzen.

Hinweis: Gemäß § 13 a Absatz 3 Nummer 1 Baugesetzbuch 
wird darauf hingewiesen, dass dieser Bebauungsplan im be-
schleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Absatz 4 Baugesetzbuch aufgestellt wird. 

In einer Abendveranstaltung, die gesondert veröffentlicht wird, 
soll die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planungen unter-
richtet und informiert werden. 

Köln, den 16. November 2019	 Die Oberbürgermeisterin
	 gez. Reker

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 16. November 2019	 Die Oberbürgermeisterin
	 gez. Reker

298 Öffentliche Zustellungen

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW- LZG NRW
Benachrichtigung Herr Kemal Gürbüz

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Schreiben vom 12.11.2019, Hausverbot für das Dienstgebäu-
de Bezirksrathaus Kalk

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Bürgeramt Kalk, Kalker 
Hauptstr. 247-273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Gürbüz, Kemal, Seligenthaler Str. 2a, 51105 Köln, seit 
09.10.2019 Wohnsitz unbekannt

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.
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Köln, den 19.11.2019
Im Auftrag  
gez. Astrid Lemcke

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Alfred Peetz

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 20.11.2019, 22.0355475.0042.0.21327200

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 6.22, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Alfred Peetz HS: Wieselweg 22a, 53819 Neunkirchen-Seelsch-
eid

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 20.11.2019
Im Auftrag
gez. Kampa-Baer

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung RiveSud GmbH & Co.KG i.L.vetreten 
durch die Liquidatorin Frau Desiree Adrian

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 20.11.2019, 22.1210252.0004.6.21327200

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 6.22, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
RiveSud GmbH & Co.KG i.L.vertreten durch die Liquidatorin 
Frau Desiree Adrian HS: Schwellenbach 25D, 53804 Much

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 20.11.2019
Im Auftrag
gez. Kampa-Baer

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Natural Lebensmittel GmbH

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung und Zahlungsaufforderung, 20.11.2019, 
22.1191782.0008.6.21331905

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 6.33, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Natural Lebensmittel GmbH HS: Marktstr. 10, 50968 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 20.11.2019
Im Auftrag
gez. Jüttner

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Van Nguyen

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung und Zahlungsaufforderung, 20.11.2019, 
22.0778293.0014.5.21332606

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 06.31, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Van Nguyen HS: Speisemarkt 6, 84130 Dingolfing

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.
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Köln, den 20.11.2019
Im Auftrag
gez. Buchheim

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Hans Peter Harry Grenz

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:
Mahnung, 19.11.2019, 22.1102273.0011.8

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung
204, Zimmer-Nr. 6.05, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Hans Peter Harry Grenz, Rolshover Str. 102, 51105 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 19.11.2019
Im Auftrag
gez. Moranc

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Maria Petraki/ Stavros Vasarmidis

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:
Mahnung, 19.11.2019, 22.1201418.0005.1.21326509

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung
204, Zimmer-Nr. 6.12, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Maria Petraki HS, Herrn Stavros Vasarmidis, Friedensweg 30,
50389 Wesseling

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis
dahin nicht abgeholt worden ist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köln, den 19.11.2019
Im Auftrag
gez. Klein

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Immoconcerns GmbH

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 20.11.19, 22.1022887.0066.6.21328703

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 7.43, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Immoconcerns GmbH HS: Saarlandstr.  133, 76187 Karlsruhe

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 20.11.2019
Im Auftrag
gez. Faßbender

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung NOVA Bau GbR

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 20.11.19, 22.1177284.0018.0.21328703

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 7.43, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
NOVA Bau GbR HS: Kapuzinerstr. 2, 50737 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.
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Köln, den 20.11.2019
Im Auftrag
gez. Faßbender

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herrn Krzystof Grzegorz Szczepaniak

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Haftungsbescheid vom 14.11.2019, 212/12 – 206.152.398.510

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Gewerbe-
steuer, Zimmer 227, Stadthaus Chorweiler, Athener Ring 4, 
50765 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herrn Krzystof Grzegorz Szczepaniak, Ignacego Padereskiego 
1 W Nr. 5, PL 85004 Bydgoszcz, Polen / Pologne

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 20.11.2019
Im Auftrag
gez. Bauer

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Schütz, Christina

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheide über Gewerbesteuer-und Zinsen 2016 
vom 18.11.2019, 212/12- 206.464.130.304

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Gewerbe-
steuer, Zimmer 226, Stadthaus Chorweiler, Athener Ring 4, 
50765 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Frau Christina Schütz, Sudermastr. 4, 50670 Köln

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 19.11.2019
Im Auftrag
gez. Blomenkamp

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Beckmann, Juliane

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über Grundbesitzabgaben für das Jahr 2019, vom 
27.11.2019, 212/22 – 131.661.280.019

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Grundbesitz-
abgaben, Zimmer 524, Athener Ring 4, 50765 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Beckmann, Juliane, Antwerpener Str. 55, 50672 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 20.11.2019
Im Auftrag  
gez. Rössel

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß  
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Herr Morteza Zaheri Abdehvand

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Schreiben vom: 17.10.2019, Aktenzeichen: 322/2 – 3100 (695)

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für öffentliche Ord-
nung, Führerscheinstelle, Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.
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Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Zaheri Abdehvand, Morteza, Rösrather Str. 482, 51107 Köln

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 19.11.2019
Im Auftrag
gez. Winter

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Hakim Bokri

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Verteilungsbescheid vom 08.11.2019, 
Az. 202.2.2 – 15a – 1092/19 911834 0011580 NW

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56-66, 51105 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Hakim BOKRI, geb. 09.09.2001 in Tunis / Tunesien

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 18.11.2019
Im Auftrag
gez. Bauerfeind

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Mohammed Moussa

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ausländerrechtliche Anhörung vom 20.11.2019, Az. 333/101

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56-66, 51105 
Köln

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Mohammed Moussa, geb. am 22.10.2001 in Aneba / Al-
gerien

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 20.11.2019
Im Auftrag
gez. Laux

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß  
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Frau/Herr Moh’d Bashar Walid Kamel 
Dabeek

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Schreiben vom: 18.11.2019 – Androhung der Abschiebung 
nach Jordanien, Aktenzeichen: 333/102 VB 319/19

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Abteilung 
Rückkehrmanagement, Dillenburger, Str. 56-66, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Moh’d Bashar Walid Kamel Dabeek, JVA Willich I, Garten-
str. 1, 47877 Willich

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 18.11.2019
Im Auftrag
gez. Müller

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herrn Yasin Günes

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 19.11.2019, 
Aktenzeichen 501/112-02.057488
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Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsheranziehung, Zimmer 224, Wiener Platz 2a, 
51065 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 19.11.2019
Im Auftrag
gez. Wieler

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Irmina Chruscinska

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-
gesetz vom 23.10.2019, 502/94 520/10-1251

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 151, Kalker Haupt-
str. 247 – 273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Frau Irmina Chruscinska, Börnestr.13, 50829 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 19.11.2019
Im Auftrag
gez. Dinc

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Radka Lolova

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über die Ablehnung der Leistungen nach dem Unter-
haltsvorschussgesetz vom 13.11.2019, 502/94 520/10-2866

 

 

 

 

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 151, Kalker Haupt-
str. 247 – 273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Frau Radka Lolova, Vorsterstr.74, 51103 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 20.11.2019
Im Auftrag
gez. Dinc

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Viatcheslv Weber

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes: 
Mitteilung über den Antrag auf Unterhaltsvorschussleistun-
gen, 20.11.2019, 502/94-1 520 1 17 17 2454/2455

Behörde, für die zugestellt wird: 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und  
Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 131, Kalker 
Hauptstraße 247-273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten: 
Herr Viatcheslav Weber, Am Urbacher Wall 45, 51145 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 22.11.2019
Im Auftrag
gez. Holthaus

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Jovica Bihler

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.
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Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Aufhebung des Bewilligungsbescheides und Einstellung der 
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, 22.11.2019, 
502/94-1 520 1 02-02-3677

Behörde, für die zugestellt wird: 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und  
Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Frau Kussan Zimmer 
312, Kalker Hauptstraße 247-273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten: 
Herrn Jovica Bihler, geb. 07.08.1991, zuletzt in Serbien

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 22.11.2019
Im Auftrag
gez. Kussan

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Tsolmontuya Ayushjav

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitteilung über den Ablehnungsbescheid der Leistungen nach 
dem Unterhaltsvorschussgesetz, 22.11.2019, 502/94-1 520 1 
29 29 0584/0585

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und  
Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 137, Kalker
Hauptstraße 247-273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten: 
Frau Tsolmontuya Ayushjav, Brüsseler Str. 2 /WNr.: 149, 50674  
Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 22.11.2019
Im Auftrag
gez. Maier

 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Cesar Sarmirnto

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes: 
Benachrichtigung über die Beantragung von UVG Leistungen, 
1520136360248

Behörde, für die zugestellt wird: 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 131, Kalker 
Hauptstraße 247-273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten: 
Herr Cesar Sarmirnto, In den Reihen 9, 51103 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 22.11.2019
Im Auftrag
gez. Olur

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Efosa Igbinidu

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes: 
Benachrichtigung über die Beantragung von UVG Leistungen, 
15201383800339
Benachrichtigung über die Beantragung von UVG Leistungen, 
15201383800340

Behörde, für die zugestellt wird: 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 131, Kalker 
Hauptstraße 247-273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten: 
Herr Efosa Igbinidu, Unbekannt

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist. 
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Köln, den 22.11.2019
Im Auftrag
gez. Olur

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Sancar 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Benachrichtigung über die Beantragung von UVG Leistungen, 
1520136360095

Behörde, für die zugestellt wird: 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 131, Kalker 
Hauptstraße 247-273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten: 
Frau Filiz Sancar, Mainweg 84, 51061 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 22.11.2019
Im Auftrag
gez. Olur

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Abdallah Maatouk

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes: 
Benachrichtigung über die Beantragung von UVG Leistungen, 
1520136360237
Benachrichtigung über die Beantragung von UVG Leistungen, 
1520136360276

Behörde, für die zugestellt wird: 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 131, Kalker 
Hauptstraße 247-273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten: 
Herr Abdallah Maatouk, Rurstraße 35, 52353 Düren

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 22.11.2019
Im Auftrag
gez. Olur

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herrn Pascal van Koten

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitteilung über den Antrag auf Unterhaltsvorschussleistun-
gen, 16.11.2019, 502/94-1 520 1 37 37 0263 5 + 37 37 0262

Behörde, für die zugestellt wird:
Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit und  Senio-
ren, Unterhaltsvorschusskasse, Kalker Hauptstraße 247-273, 
51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 21.11.2019
Im Auftrag
gez. Rabe

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Mücahit Karaduman

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes: 
Benachrichtigung über die Beantragung von UVG Leistungen, 
15201383802840

Behörde, für die zugestellt wird: 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 131, Kalker 
Hauptstraße 247-273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten: 
Mücahit Karaduman, c/o Kölner Pension, Weidengasse 54 
50668 Köln
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Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 22.11.2019
Im Auftrag 
gez. Zirfas

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Ahmad, Hosseine  alias Husseini, Seyed 
Ahmad

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitwirkung bei der Feststellung des sozialhilferechtli-
chen Bedarfs, Schreiben vom 20.11.2019, Aktenzeichen 
1.503.1.5151.0410

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln - Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und Senioren, Abteilung für Senioren und Behinderte – Kran-
kenhilfe, Unterhaltssicherung, Vertriebenenangelegenheiten, 
Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 22.11.2019
Im Auftrag
gez. Hüppeler
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen

02.12.2019
(Montag)

•	 Bauausschuss
•	 Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft

Historisches Rathaus, 
Konrad-Adenauer Saal, Raum-Nr. 1.18
15.00 Uhr

Verkehrsausschuss
Rathaus Spanischer Bau, 
Theodor-Heuss-Saal (Raum-Nr. A 119)
16.00 Uhr

03.12.2019
(Dienstag)

Ausschuss für Anregungen und 
Beschwerden
Rathaus Spanischer Bau, 
Theodor-Heuss-Saal (Raum-Nr. A 119)
17.00 Uhr

05.12.2019
(Donnerstag)

Stadtentwicklungsausschuss
Rathaus Spanischer Bau, 
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
15.00 Uhr

06.12.2019
(Freitag)

Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik, 
Stadthaus Deutz, 
Konferenzraum 16F43
14.00 bis 16.30 Uhr

02.12.2019
(Montag)

Ausschuss Allgemeine Verwaltung und 
Rechtsfragen / Vergabe / Internationales
Rathaus Spanischer Bau, 
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
17.00 Uhr

03.12.2019
(Dienstag)

Rahmenplanungsbeirat Braunsfeld / 
Müngersdorf / Ehrenfeld
Bezirksrathaus Lindenthal, 
Großer Sitzungssaal (7. Etage), 
Aachener Str. 220, 50931 Köln
19.00 Uhr

05.12.2019
(Donnerstag)

Bezirksvertretung Nippes
Bezirksrathaus Nippes, 
Sitzungssaal, 
Neusser Straße 450, 50733 Köln
17.00 Uhr

Veedelsbeirat Lindweiler
Lino-Club, 
Unnauer Weg 96a, 50767 Köln
17.30 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ für die Ausschüsse und 
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/ für die Bezirke.
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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